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Aufklärungspflicht

1. EINLEITUNG

Es gibt eine ganze Reihe an analgetischen wirksamen Medika-
menten, die zentralnervöse Nebenwirkungen hervorrufen können. 
Aber auch Erkrankungen per se (zum Beispiel Morbus Parkinson, 
Demenz, schwer einzustellende Epilepsie, vorangeschrittene Mul-
tiple Sklerose, amyotrophe Lateralsklerose – ALS, Psychosen etc.) 
können aufgrund einer Beeinträchtigung des zentralen Nervensys-
tems eine potenzielle Gefahrenquelle für gefährliche Tätigkeiten 
des Alltags – besonders für eine aktive Teilnahme am Straßenver-
kehr – darstellen und die Fahrsicherheit erheblich einschränken.

Gleiches gilt für starke Schmerzen, die unbehandelt zu unan-
gemessenen Reaktionen führen. In diesen Fällen ist eine entspre-
chende analgetische Medikation Voraussetzung, um eine aktive 
Teilnahme am Straßenverkehr durch die erzielte Schmerzlinderung 
überhaupt erst zu ermöglichen. So können Schmerzpatient*innen 
durch eine gut dosierte, dauerhafte Einnahme spezieller Analgeti-
ka ihre Fahrsicherheit wiedererlangen.

Allgemein gilt: Für eine adäquate Schmerzbehandlung ist eine 
gute medikamentöse Einstellung und regelmäßige Kontrollen 
beim behandelnden Arzt Grundvoraussetzung zum Führen eines 
Kraftfahrzeugs.

Viele Schmerzpatient*innen, die täglich im Straßenverkehr un-
terwegs sind, sind sich der Nebenwirkungen von eingenommenen 
Medikamenten nicht bewusst. Es besteht daher eine ärztliche Auf-
klärungspflicht über deren Risiken. Die aktive Teilnahme am Stra-
ßenverkehr liegt mit wenigen Ausnahmen im Berufsverkehr aller-
dings in der Selbstverantwortung der Patient*innen.

2. ARZNEIMITTELN MIT ZENTRALNERVÖSEN 
NEBENWIRKUNGEN

Rund ein Fünftel aller auf dem Markt erhältlichen Medikamente 
können die körperliche und/oder geistige Leistungsfähigkeit be-
einträchtigen und in der Folge negative Auswirkungen auf die 
Fahrsicherheit haben. Dazu zählen Schlaf- und Beruhigungsmit-
tel, Narkose-/Betäubungsmittel, Psychopharmaka (Antipsychotika, 
Antidepressiva etc.), Mittel gegen Allergien, Mittel gegen hohen 
Blutdruck oder Diabetes, Augenpräparate, Erkältungsmittel und 
eben auch Schmerzmittel, allen voran Opioide, Antikonvulsiva und 
Antidepressiva (siehe . Abb. 1). 

Abb. 1 Medikamente, die zentralnervöse Nebenwirkungen 
auslösen können

• Opioide 

• Antikonvulsiva

• Antidepressiva 

• Cannabinoide (THC) 

• Sedativa – Anxiolytika, Hypnotika etc.  

(z. B. Benzodiazepine, Zolpidem, Trazodon, Quetiapin) 

• Zentrale Muskelrelaxantien (z. B. Tizanidin) 

• Antihistaminika

Neben zahlreichen verschreibungspflichtigen Medikamenten 
zählen auch viele rezeptfreie, frei verkäufliche Medikamente (un-
ter anderem Schmerz- und Erkältungsmittel) zu den verkehrsrele-
vanten Arzneimitteln. Zudem enthalten einige von ihnen Alkohol 
im zweistelligen Prozentbereich. Außerdem können sie mit den 
verschriebenen Medikamenten in Wechselwirkung treten und die 
Fahrtauglichkeit zusätzlich einschränken.

Die Anwendung der genannten Medikamente kann zu neuro-
psychologischen Dysfunktionen (wie zum Beispiel Delir) ebenso 
führen wie zu Müdigkeit, Benommenheit, Schwindel, Verwirrtheit, 
Schlafstörung.

Zentralnervöse Nebenwirkungen von Medikamenten (aber 
auch jene, die durch starke Schmerzen sowie psychiatrische, neu-
rologische Erkrankungen hervorgerufen werden) können folgende 
Funktionen beeinträchtigen, die bei der Verrichtung gefährlicher 
Tätigkeiten – zum Beispiel das Arbeiten in großen Höhen, das Be-
dienen gefährlicher Geräte wie etwa Kreissägen – im Allgemeinen 
und bei einer aktiven Teilnahme im Straßenverkehr im Besonderen 
benötigt werden, um die Fahrsicherheit der Personen selbst und 
die anderer Verkehrsteilnehmer*innen zu gewährleisten:
• Aufmerksamkeit 
• Konzentrations- und Reaktionsvermögen 
• Genauigkeit der Wahrnehmung 
• Motorische Koordination 
• Vigilanz

Wie stark die Beeinträchtigung ist, hängt von vielen unter-
schiedlichen Faktoren ab. Neben Alter, Geschlecht und Gewicht der 
Patient*innen ist zum Beispiel auch von Bedeutung, ob die Einnah-
me regelmäßig oder sporadisch erfolgt, ob sich die Patient*innen 
an die Dosierungsvorschriften halten oder das Medikament nach 
eigenem Gutdünken einnehmen oder ob die Einnahme in Kombi-
nation mit anderen Medikamenten erfolgt.

Bei jedem Menschen können die Nebenwirkungen zudem un-
terschiedlich ausfallen. Daher ist das Gefährdungspotenzial von 
Medikamenten stets im Einzelfall zu beurteilen.

2.1. Stark beeinträchtigende Analgetika

Stark wirksame Analgetika, vor allem Opioide, weisen eine beson-
dere Problematik auf. So können gerade zu Behandlungsbeginn 
akute Ausfallerscheinungen oder das Gefühl von Unwohlsein bzw. 
Benommenheit auftreten. In einem solchen Zustand ist die Fahr-
eignung für in keinem Fall gegeben. Eine ärztliche Empfehlung, in 
der Initialphase gänzlich auf das Autofahren zu verzichten, wird 
empfohlen. Diese Empfehlung ist schriftlich zu dokumentieren.

Bei guter Medikamenteneinstellung können Patient*innen, die 
stark wirksame Opioide als Dauermedikation einnehmen, durch-
aus geistig und körperlich dazu in der Lage sein, aktiv am Verkehr 
teilzunehmen und ein Fahrzeug zu führen. Allerdings müssen be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wie zum Beispiel ein guter 
Allgemeinzustand, keine Minderung der Aufmerksamkeit sowie 
ein stabiler Therapieverlauf. 

Wer jedoch unter der bestehenden Medikation Müdigkeit, Un-
wohlsein, Benommenheit oder gar Fahrunsicherheit bemerkt, soll-
te umgehend auf die aktive Teilnahme am motorisierten Straßen-
verkehr verzichten und den behandelnden Arzt aufsuchen.
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2.2. Interaktionen zwischen Arzneimitteln

Auch medikamentöse Interaktionen können das zentrale Nerven-
system negativ beeinträchtigen und müssen im Rahmen der Ver-
ordnung berücksichtigt werden. 

Antidepressiva – SSRI, SNRI (Citalopram, Fluoxetin, Fluvoxamin, 
Paroxetin, Sertralin, Venlafaxin) können vor allem in Kombination 
mit 
• MAO-Hemmern (z. B. Tranylcypromin, Moclobemid), 
• trizyklischen Antidepressiva (z. B. Amitriptylin, Imipramin,  

Clomipramin), 
• anderen psychoaktiven Substanzen (z. B. Buspiron,  

L-Tryptophan, Lithium-Salzen), 
• Opioiden (z. B. Tramadol, Pethidin) oder 
• Migränemitteln (z. B. Dihydroergotamin, Sumatriptan) 

zu einem Serotonin-Syndrom führen. 
Es kommt zu psychischen Symptomen (vor allem Unruhe, Ver-

wirrtheit, inadäquate Stimmung), vegetativ-autonomen Dysfunk-
tionen (Übelkeit, Diarrhoe, Schweißausbrüche, Tremor, Blutdruck-
schwankungen, Tachykardie, Hyperthermie) oder motorischen 
Störungen (vor allem Ataxie, Myoklonien, Hyperreflexie).

Die Therapie des Serotonin-Syndroms sieht ein sofortiges Ab-
setzen aller serotoninergen Substanzen vor (es kommt in der Fol-
ge zu einem raschen Abklingen der Symptomatik innerhalb von 6 
bis 12 Stunden). Weitere Behandlungsschritte sind eine sympto-
matische Behandlung, eine stationäre Behandlung bzw. eine In-
tensivbehandlung.
Das Anticholinerge-Syndrom kann als Nebenwirkung folgender 
Substanzen auftreten [1]:
• Anticholinergika (Atropin, Scopolamin)
• Antihistaminika (Diphenhydramin plus 8-Chlortheophyllin,  

Diphenhydramin)
• Antiparkinsonmittel (Biperiden, Metixen)
• Barbiturate (Thiopental)
• Benzodiazepine (Diazepam, Midalozam)
• H2-Rezeptor-Blocker (Ranitidin, Cimetidin)
• Inhalations-Anästhetika (Sevofluran, Desfluran)
• Injektions-Anästhetika (Ketamin, Propofol)
• Lokalanästhetika (Lidocain, Mepivacain)
• Mydriadika (Cyclopentolat, Homatropin, Tropicamid)
• Antipsychotika (Haloperidol, Clozapin, Olanzapin, Promethazin)
• Opioide (Morphin, Fentanyl)
• Spasmolytika (Oxybutynin, Tolterondin)
• Tri- und tetrazyklische Antidepressiva (Amitriptylin, Anafranil, 

Imipramin)
Die hervorgerufenen Symptome können zentral (u.a. Desorien-

tierung, Schläfrigkeit, Somnolenz, Koma, emotionale Instabilität, 
Halluzinationen, Krämpfe, Koordinationsstörungen, Amnesie, zen-
trale Hyperpyrexie) sein oder peripher (u.a. Tachykardie, Mydriasis, 
Akkommodationsstörungen, trockene Haut bzw. Schleimhäute, 
verminderte Magen- und Darmmotorik oder Myoklonien).

2.3. Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und 
Alkohol 

Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Alkohol sind viel-
fältig und häufig. Schnaps, Bier oder Wein dämpfen das zentrale 
Nervensystem und verstärken Arzneimittel, die ähnliche Auswir-
kungen haben. Zudem können alkoholische Getränke den Abbau 
von Medikamenten hemmen: Beide können um dasselbe Abbau-
system konkurrieren. Das bedeutet: Die Medikamente verbleiben 
im Körper, ihre Wirkungsdauer und -kraft ist dadurch erhöht. Die 
Konsequenz ist zum Beispiel Konzentrationsschwäche, die zu einer 
Abnahme der Reaktionsfähigkeit führt. 

Zwar gibt es bei Alkohol klare rechtliche Grenzwerte, was die ak-
tive Teilnahme am Straßenverkehr betrifft, für Auswirkungen von 
Interaktionen bei der parallelen Einnahme von Medikamenten lie-
gen allerdings keine klar definierten Grenzwerte vor. Es wird da-
her dringend empfohlen, auf Alkohol gänzlich zu verzichten, wenn 
Medikamente eingenommen werden. In jedem Fall ist aber vor der 
Einnahme von Medikamenten von den Patient*innen zu prüfen, 
ob Wechselwirkungen mit Alkohol im Beipackzettel beschrieben 
werden. 

Absolut gilt: Kein Alkohol unter Psychopharmaka! [2] Ben-
zodiazepine erhöhen deutlich das Risiko, führen bei jun-
gen Verkehrsteilnehmer*innen zur Enthemmung, bei älteren 
Verkehrsteilnehmer*innen zur Störung der kognitiven Fähigkeiten.

3. WISSENSCHAFTLICHE EVIDENZ ZU 
ZENTRALNERVÖSEN NEBENWIRKUNGEN

Autos sind in vielen Ländern ein wichtiges Transportmittel. Vor al-
lem in Regionen, wo das öffentliche Transportsystem nicht flächen-
deckend ausgebaut ist, kann schwer auf die Benutzung von Fahr-
zeugen verzichtet werden. Die Fahrtüchtigkeit kann sowohl durch 
psychiatrische als auch durch neurologische Erkrankungen nega-
tiv beeinflusst werden. Chronische Schmerzerkrankungen und der 
daraus resultierende Einsatz von Medikamenten zur Symptomlin-
derung, können auch die Fahrleistung des Lenkers deutlich beein-
trächtigen.

Kriterien, die Ärzt*innen eine Beurteilung der Fahrtüchtigkeit 
im Rahmen der o.g. Erkrankungen erleichtern sollen, wurden be-
reits erarbeitet und veröffentlicht [3,4]. Ganz anders sieht es mit 
den Entscheidungskriterien für die Fahrtüchtigkeit unter Einfluss 
von bestimmten Medikamenten aus – hier fehlt oft eine klare De-
finition. 

Schläfrigkeit, Schwindel und Benommenheit werden laut Stu-
dien sehr häufig als Ursache eines Autounfalls angenommen [5-
7]. Diese Symptome können als Nebenwirkungen im Rahmen ei-
ner Behandlung mit Antidepressiva, Benzodiazepinen, Opioiden, 
Antiepileptika und Cannabinoiden hervorgerufen werden. Vor al-
lem eine Neueinstellung mit Medikamenten, die eine sedierende 
Wirkung aufweisen, kann zu einer vorübergehenden Fahruntüch-
tigkeit führen. Es sollte vor allem in der Einstellungsphase, die oft 
zeitlich variieren kann, auf das Lenken eines Fahrzeuges verzich-
tet werden. 
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Studien, die sich mit der Fahrtüchtigkeit unter Medikamenten-
einfluss beschäftigt haben, wurden entweder im Simulator oder 
direkt auf der Straße durchgeführt. Viele davon haben sich auch 
retrospektiv mit der Unfallhäufigkeit, der Medikamenteneinnahme 
und möglichen Nebenwirkungen von Medikamenten befasst. Fahr-
eigenschaften wie Slalomfahren, Bremsreaktionszeiten, Geschwin-
digkeitsanpassung, Entscheidungsfähigkeit, Aufmerksamkeit oder 
Reaktionszeiten auf verschiedene Stimuli wurden als Messparame-
ter in diesen Studien am häufigsten verwendet. Faktoren wie der 
Zeitpunkt der Medikamenteneinnahme und die Dosierung haben 
die Ergebnisse dieser Studien besonders beeinflusst. Niedrigdo-
sierte sedierende Medikamente (z.B. Antidepressiva), die am Vor-
abend eingenommen wurden, hatten laut Datenlage meistens am 
nächsten Vormittag wenig Auswirkung auf das Fahrverhalten ge-
zeigt [8]. 

Die Effekte von Medikamenten auf die Fahreigenschaften bei 
gesunden Proband*innen und erkrankten Personen waren nicht 
immer gleich. So zeigte die Einnahme von Mirtazapin bei gesunden 
Proband*innen eine verringerte Fahrleistung. Bei Patient*innen 
mit unterschiedlichen psychiatrischen Erkrankungen konnte ge-
zeigt werden, dass sich die Fahrleistung nach Einnahme von Anti-
depressiva oder Antipsychotika verbesserte oder sogar stabilisier-
te [9]. Einige Studien zeigten auch, dass die Unfallhäufigkeit mit 
dem Patientenalter und mit der Dauer der Therapie abgenommen 
hat [10].

3.1. Medizinisches Cannabis und Cannabinoide

Die Verwendung von Marihuana führt im Alltag zu einem deutlich 
erhöhten Risiko für Verkehrsunfälle. In Studien konnte gezeigt wer-
den, dass bei Verursachern von Verkehrsunfällen eine bis zu fünf-
fach erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Nachweises von Marihuana 
und Alkohol im Serum vorlag [11-13]. Die Anwendung von Mari-
huana kann die Reaktionszeit verlangsamen, die Beurteilungskraft 
beeinflussen und psychomotorische Eigenschaften sowie das Kon-
zentrationsvermögen reduzieren. Cannabinoide können die kogni-
tive Leistungsfähigkeit ebenso beeinträchtigen. 

Bei der Anwendung in üblichen Dosierungen werden jedoch 
nicht annähernd so hohe Blutkonzentrationen erreicht, wie bei Ver-
wendung von medizinischen Cannabisblüten. In einem Cochrane 
Review lag die ‚number needed to harm‘ für Cannabis-Präparate 
bei 5 bis 8. Die häufigsten Nebenwirkungen waren sedierende Ef-
fekte, Benommenheit, Schläfrigkeit, Schwindel, Ataxie, Gedächt-
nisstörungen und Aufmerksamkeitsdefizite [14]. Laut einer austra-
lischen Studie war der negative Einfluss auf die Fahreigenschaften 
bei Menschen, die gelegentlich THC konsumierten, stärker aus-
geprägt [15]. Eine weitere Studie zeigte eine dosisabhängige Ein-
schränkung der Kognition. Es konnten vier Stunden nach Einnahme 
inhalativer THC-Präparate bei unterschiedlichen neuropathischen 
Krankheitsbildern im Vergleich zu Placebo keine neuropsychologi-
schen Defizite nachgewiesen werden [16]. Darüber hinaus zeigte 
die Studie, dass die Einnahme von THC an mindestens 5 Tagen in 
der Woche zu einer Toleranz bezüglich der Nebenwirkungen führte. 

Fazit: Patient*innen, die THC-haltige Produkte einnehmen, soll-
ten insbesondere zu Beginn der Behandlung, bei unregelmäßiger 
Einnahme sowie in den ersten Stunden nach jeder Dosis das Auto-

fahren vermeiden. Es gab keine Hinweise, dass Cannabidiol (CBD) 
die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt [15].

3.2. Antidepressiva

Trizyklische Antidepressiva (TCA) sind laut Studien vor allem bei äl-
teren Menschen mit einem erhöhten Unfallrisiko verbunden und 
verursachen eine Beeinträchtigung der Fahrleistung. Das Unfallri-
siko war in den meisten Studien um den Faktor 2 erhöht. Die Ein-
nahme von Amitriptylin mit einer Tagesdosis ≥ 125 mg steigerte 
das Risiko sogar um das Sechsfache [6, 17,18]. 

Vor allem die Akuteffekte sedierender Antidepressiva (Amitri-
ptylin, Imipramin, Doxepin und Mianserin) wirkten sich bei realen 
Fahrproben mit Gesunden negativ auf das Fahrverhalten aus. Nach 
einer einwöchigen Einnahme gab es mehrheitlich gegenüber der 
Placebogruppe keine Unterschiede mehr. Die abendliche Gabe se-
dierender Antidepressiva (Dothiepin, Mianserin und Mirtazapin) 
führte am darauffolgenden Morgen zu keiner Beeinträchtigung 
der Fahrtüchtigkeit [8]. Für Duloxetin und SSRI war die Datenlage 
bezüglich der Fahrleistung nicht eindeutig.  

BESONDERS ZU BEACHTEN! TCA und andere Antidepressiva mit 
 sedierender Wirkung können vor allem in der Einstellungsphase das 
Unfallrisiko erhöhen.

3.3. Opioide

Sämtliche Studien zeigen, dass die Verwendung von Opioiden das 
Risiko für eine Beteiligung an einem Verkehrsunfall deutlich erhö-
hen kann. Eine zusätzliche Alkoholeinnahme steigert das Risiko 
sogar um das 21-fache [19]. In den USA wurde im Jahr 2016 fast 
jeder zehnte tödlich verunglückte Fahrer positiv auf Opioide ge-
testet [20]. Es gibt jedoch auch Studien, die zeigen, dass Opioide 
im analgetischen Dosisbereich die Fahrleistung nicht wesentlich 
beeinflussen [21]. 

BESONDERS ZU BEACHTEN! Opioide können vor allem in der Ein-
stellungsphase das Unfallrisiko erhöhen.

3.4. Benzodiazepine

Die Anwendung von Benzodiazepinen und Schlafmitteln, die auf 
ähnlicher Basis wirken (z.B. Zolpidem), war mit einem signifikanten 
Anstieg des Risikos für Verkehrsunfälle verbunden. Die Assoziati-
on war bei jüngeren Fahrern ausgeprägter. Darüber hinaus zeig-
te sich das Unfallrisiko durch den gleichzeitigen Konsum von Al-
kohol deutlich erhöht. Die Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit 
korrelierte im Allgemeinen mit der Plasmahalbwertszeit von Hyp-
notika [10]. 

Eine systematische Literaturrecherche epidemiologischer Stu-
dien, die den Zusammenhang zwischen Benzodiazepin-Konsum 
und Verkehrsunfällen untersuchten, zeigte das größte Unfallrisiko 
bei Benzodiazepinen mit langer Halbwertszeit und zunehmender 
Dosierung. Ein markanter Zusammenhang wurde ebenso in den 
ersten Anwendungswochen von Benzodiazepinen beobachtet. Die 
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Endpunkte waren wie folgt definiert: Schuld, Verletzung und Un-
fallschwere [22]. 

BESONDERS ZU BEACHTEN! Benzodiazepine können – vor allem in 
Kombination mit Alkohol – das Unfallrisiko deutlich erhöhen.

3.5. Antiepileptika

Gabapentinoide und Carbamazepin führen häufig zu kognitiven 
Einschränkungen und können somit das Risiko für Verkehrsunfäl-
le erhöhen. Schläfrigkeit, Schwindel und Gangstörung können im 
Vergleich zu Placebo bei Patient*innen, die Antiepileptika einneh-
men, um bis zu 5-fach erhöht sein. In einer schwedischen Studie 
waren vor allem Patient*innen mit einer Pregabalin-Therapie an 
Unfällen beteiligt [23]. 

BESONDERS ZU BEACHTEN! Antiepileptika können vor allem in der 
Einstellungsphase das Unfallrisiko erhöhen.

3.6. Triptane

Triptane werden in der Migräne-Akuttherapie angewendet. Die Be-
handlung mit Triptanen kann unter anderem Schläfrigkeit verursa-
chen und dadurch die Fähigkeit zur Bewältigung komplexer Auf-
gaben einschränken. Somit können in seltenen Fällen Triptane das 
Lenken eines Fahrzeuges beeinträchtigen.

Sämtliche Medikamente, die in der Kopfschmerzprophylaxe 
eingesetzt werden, können auch die Fahrtüchtigkeit negativ be-
einflussen: Topiramat, Valproat, Flunarazin, Lithium, TCA’s können 
Müdigkeit, Benommenheit und Schwindel hervorrufen. 

Die Ergebnisse der diskutierten Studien zeigen, dass psychoak-
tive Medikamente ein Problem für die Verkehrssicherheit darstel-
len können. Eine ausführliche Aufklärung über mögliche Neben-
wirkungen von Schmerzmedikamenten und deren Auswirkung auf 
das Lenken von Fahrzeugen sollte bei allen Patient*innen erfolgen. 

4. REDUKTION DER MEDIKATION, BEENDIGUNG 
EINER LANGZEITTHERAPIE

Neben Therapiebeginn und Einstellungsphase kann besonders 
auch eine Reduktion der Medikation oder die Beendigung einer 
Langzeittherapie mit Medikamenten, die eine sedierende Wirkung 
aufweisen, zentralnervöse Nebenwirkungen auslösen. Diese kön-
nen zu einer vorübergehenden Fahruntüchtigkeit führen. Es ist 
daher wichtig, Patient*innen bereits bei der Planung und vor Be-
ginn eines solchen Ausschleichprozesses auf dieses mögliche Ab-
setzphänomen aufmerksam zu machen und auf mögliche Gefah-
ren im Straßenverkehr hinzuweisen.

5. ERKRANKUNGEN MIT EINFLUSS AUF DIE 
TEILNAHME AM STRASSENVERKEHR

Wie bereits erwähnt, können nicht nur Medikamente aufgrund ih-
rer zentralnervösen Nebenwirkungen die Gefahren einer aktiven 
Teilnahme am Straßenverkehr erhöhen und die Verkehrssicherheit 
beeinträchtigen, sondern auch akute Schmerzzustände, psychi-

sche Störungen sowie psychiatrische bzw. neurologische Erkran-
kungen. Viele darunter leidende Patient*innen sind nur aufgrund 
einer gut eingestellten Medikamenteneinnahme physisch und psy-
chisch in der Lage, am Straßenverkehr teilzunehmen.

Im Rahmen des ärztlichen Aufklärungsgespräches ist es erfor-
derlich, beide Aspekte zu berücksichtigen und über die jeweiligen 
Risiken der Erkrankung bzw. der dafür verabreichten Medikation 
zu informieren.

Es gibt nur wenige Erkrankungen und Zustände, die mit einem 
grundsätzlichen Fahrverbot belegt sind, zum Beispiel: Alkohol und 
Drogeneinfluss, direkt nach einer Narkose oder nach einer Augen-
untersuchung mit Erweiterung der Pupille, neue Verordnung von 
Opiaten, Symptomatik in Ruhe (Herzinsuffizienz, COPD etc.), akute 
Psychose oder Suizidalität.

6. ÄRZTLICHE AUFKLÄRUNGSPFLICHT

Vor Beginn einer Therapie mit Medikamenten, die zentralnervö-
se Nebenwirkungen haben können (zum Beispiel Opioid-Analge-
tika), müssen Ärzt*innen ihrer Aufklärungspflicht gegenüber ihren 
Patient*innen nachkommen. Dies gehört zu den kommunikativen 
Pflichten der Ärzt*innen.

6.1. Medizinische Aspekte

Wenn es bei der Einnahme von Medikamenten zu zentralnervösen 
Nebenwirkungen und in der Folge zu Beeinträchtigung kommen 
kann, muss dies in der Fachinformation bzw. im Beipackzettel aus-
gewiesen sein. Die darin festgeschriebenen Vorgaben müssen von 
den Patient*innen eingehalten werden. Darauf soll im Aufklärungs-
gespräch hingewiesen werden.

Ein solcher Hinweis auf den Beipacktext reicht aber nicht aus, 
um der ärztlichen Aufklärungspflicht nachzukommen. Diese um-
fasst neben dem Hinweis auf Wirkungen und (auch seltene) Ne-
benwirkungen, die erfahrungsgemäß im Alltag von Relevanz sind, 
auch die Erläuterung möglicher sicherheitsrelevanter Beeinträch-
tigungen aufgrund der Medikation, unter anderem erhöhte Risi-
ken bei einer aktiven Teilnahme am Straßenverkehr. Auf mögliche 
Wechselwirkungen mit anderen Substanzen, insbesondere mit Al-
kohol, ist hinzuweisen.

Nebenwirkungen, die trotz Nennung in der Gebrauchsinforma-
tion erfahrungsgemäß im Alltag keine Rolle spielen, müssen im 
Rahmen des ärztlichen Aufklärungsgesprächs dann thematisiert 
werden, wenn der Ärztin/dem Arzt die Bedeutung im konkreten 
Fall für die/den konkreten Patient*in bekannt ist oder bekannt sein 
muss (z.B. Schwindel im Fall eines Kranführers).

Liegt eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit vor, so ist die/
der behandelnde Ärztin/Arzt verpflichtet darauf hinzuweisen, dass 
aufgrund zu erwartender Nebenwirkungen ein gefahrloses Lenken 
eines Kraftfahrzeuges nicht gewährleistet ist. Sinnvoll wäre auch 
der Hinweis, dass die Inbetriebnahme eines Kraftfahrzeuges daher 
auch haftungs- und strafrechtlich problematisch ist, wenn es zu ei-
nem Unfall kommt. Die Entscheidung bleibt jedoch den aufgeklär-
ten Patient*innen überlassen. 

Aus ärztlicher Sicht wird mit einer Verschreibung von Opioiden 
bzw. anderen zentralnervös negativ beeinträchtigenden Analgeti-
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ka von der Fahrzeugführung abgeraten. Diese dringende ärztliche 
Empfehlung gilt zunächst für den Zeitraum der Einstellungspha-
se auf das Opioid. Dieser Zeitraum kann erheblichen Schwankun-
gen unterliegen. Bei jeder Dosiskorrektur (Erhöhung, Reduktion) 
und jedem Wechsel des Opioids muss vom Autofahren abgeraten 
werden.

Die Fahrzeugführung kann aus ärztlicher Sicht unbedenklich 
sein, wenn der Therapieverlauf stabil, ein guter Allgemeinzustand 
gegeben und der Patient auf seine Pflicht zur kritischen Selbstprü-
fung hingewiesen worden ist. Der Allgemeinzustand ist auch un-
abhängig von der Opioidtherapie mit in die Beurteilung zur Fahr-
tüchtigkeit einzubeziehen. Alter, Schwere der Grunderkrankung 
und frühere Fahr- und Unfallgeschichte der Patient*innen sind bei 
dieser Entscheidung in Betracht zu ziehen. Ärzt*innen müssen sich 
auch davon überzeugen, dass die Patient*innen in der Lage sind, 
ihren Gesundheitszustand und ihr Leistungsvermögen korrekt zu 
beurteilen [24]. 

Aus rechtlicher Perspektive ist jede(r) Verkehrsteilnehmer*in 
für ihre/seine Fahrsicherheit eigenverantwortlich. 

Grundsätzlich müssen sich Lenker*innen über Wirkungen ein-
zunehmender Medikamente selbst informieren. Zudem ist jeder 
Verkehrsteilnehmer verpflichtet, selbstständig und eigenverant-
wortlich zu prüfen (oder prüfen zu lassen), ob Fahrtauglichkeit be-
steht. Die gilt grundsätzlich auch bei jeder Art von Erkrankungen 
(oder Symptomen) und bei Medikamenteneinnahme.

Verfügt die/der Patient*in nicht mehr über eine ausreichende 
Entscheidungsfähigkeit (Fähigkeit, die Bedeutung und Folgen ihres 
Handelns im jeweiligen Zusammenhang zu verstehen, ihren Willen 
danach zu bestimmen und sich entsprechend zu verhalten), so ist 
vom Pflegschaftsgericht ein Vertreter zu bestellen. 

Die Aufklärung muss dokumentiert werden. Eine entsprechen-
de Vorlage finden Sie im Anhang dieses Positionspapiers.

6.2. Rechtliche Aspekte

6.2.1. Art und Umfang der Selbstbestimmungsaufklärung

Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs ist für 
den Umfang der ärztlichen Aufklärung entscheidend, dass die 
Patient*innen alle für ihre Entscheidung maßgebenden Kriteri-
en erfahren. Der Zweck der Aufklärungspflicht besteht darin, den 
Patient*innen die Tragweite des Eingriffs zu verdeutlichen, um ih-
nen ausreichende Entscheidungsgrundlagen für oder gegen die 
Behandlung zu geben. Nach ständiger Rechtsprechung ist auch die 
Verschreibung von aggressiven bzw. nicht ungefährlichen Arznei-
mitteln ein Eingriff in die körperliche Integrität der Patient*innen. 
Grundsätzlich ist daher über alles aufzuklären, was für die Entschei-
dung der Patient*innen erforderlich ist. Grundlage für eine Haf-
tung der Ärztin/des Arztes oder des Krankenhausträgers wegen 
einer Verletzung der Aufklärungspflicht ist somit in erster Linie 
das Selbstbestimmungsrecht der Patient*innen, in deren körper-
liche Integrität durch den ärztlichen Eingriff eingegriffen wird. Um 
den Patient*innen eine freie (selbstbestimmte) Entscheidung zu 
ermöglichen, sind sie über den ärztlichen Befund, die Art, Tragwei-
te, Dringlichkeit, den voraussichtlichen Verlauf und die notwendi-
gen Folgen der geplanten Diagnose- oder Therapiemaßnahme in 

Kenntnis zu setzen. Die Diagnose- und Verlaufsaufklärung schließt 
auch eine Erörterung der Folgen mit ein, die im Falle der Nichtbe-
handlung zu erwarten sind. 

Die ärztliche Aufklärungspflicht reicht umso weiter, je weniger 
der Eingriff aus der Sicht einer/eines vernünftigen Patient*in vor-
dringlich oder gar geboten ist. Dann ist die ärztliche Aufklärungs-
pflicht im Einzelfall selbst dann zu bejahen, wenn erhebliche nach-
teilige Folgen wenig wahrscheinlich sind. Neben Diagnose, Verlauf 
und Risiken sind die Patient*innen auch über mögliche Behand-
lungsalternativen und deren Vor- und Nachteile zu informieren.

6.2.2. Sorgfaltspflicht der Patient*innen: Fahrtüchtigkeit – 
Mitverschulden 

In einer Entscheidung 2017 ging es um die Einschätzung der Fahr-
tauglichkeit einer Patientin. Der OGH hielt allgemein fest, dass (po-
tenziellen) Fahrzeuglenker*innen, die Medikamente einnehmen, 
zunächst nur die Pflicht trifft, die für sie bestimmten Gebrauchs-
informationen in den Beipackzetteln zu lesen, nicht aber auch die 
Fachinformationen im Internet. Ergeben sich aus den Gebrauchsin-
formationen Hinweise auf eine mögliche Einschränkung der Fahr-
tüchtigkeit, obliege es ihr/ihm, Erkundigungen beim Arzt oder 
beim Apotheker einzuholen, sofern nicht ohnedies bereits eine 
ärztliche Aufklärung erfolgte. Sind solche Erkundigungen nicht 
möglich, hänge es von den Umständen des Einzelfalls ab, wel-
che sonstigen konkreten Bemühungen er allenfalls unternehmen 
muss. Im Zweifel habe sie/er das Lenken eines Fahrzeugs zu un-
terlassen. Zum konkreten Fall führte der Oberste Gerichtshof aus, 
dass ein(e) verantwortungsbewusste(r) Kraftfahrer*in jedenfalls 
die Gebrauchsinformationen gelesen hätte. Da die Patientin die 
Gebrauchsinformationen aber nicht gelesen hat, wäre es ihr umso 
eher oblegen, sich aktiv um eine ärztliche Information über die ei-
gene Fahrtüchtigkeit und allfällige Sicherheitsrisiken beim Lenken 
eines Kraftfahrzeugs zu bemühen. Sowohl die voranschreitende 
Krankheit (Morbus Parkinson) als auch die möglichen Wechsel-
wirkungen einer Vielzahl von Medikamenten, die für die Patien-
tin nicht einschätzbar sein konnten, hätten ein klärendes Gespräch 
erfordert. Der Oberste Gerichtshof kam daher zum Schluss, dass 
die Patientin die gebotenen Maßnahmen zur Abklärung ihrer Fahr-
tüchtigkeit unterlassen hat. 

6.2.3. Verschwiegenheitspflicht 

Nach § 54/Abs 2/Z 4 ÄrzteG 1998 besteht die Verschwiegenheits-
pflicht der Ärztin/des Arztes nicht, wenn „die Offenbarung des Ge-
heimnisses nach Art und Inhalt zum Schutz höherwertiger Inte-
ressen der öffentlichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege 
unbedingt erforderlich ist“. Das Vorliegen höherwertiger Interessen 
kann eine Durchbrechung der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht 
im Einzelfall rechtfertigen. 

Auch das Interesse dritter Personen an ihrer eigenen Gesund-
heit muss den von §54/Abs 2/Z 4 ÄrzteG 1998 genannten Berei-
chen zumindest gleichgesetzt werden, zumal es dabei um Inte-
ressen der öffentlichen Gesundheitspflege im weiteren Sinn geht. 
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Verschwiegenheitspflicht: Das Interesse der Patientin/des Pa-
tienten an der Geheimhaltung des Befunds und jenes, dritter Perso-
nen, als Verkehrsteilnehmer*innen nicht durch die Fahruntauglich-
keit geschädigt zu werden, sind einander gegenüberzustellen. Dies 
bedeutet nicht generell, dass bei jedem Verdacht auf eine krank-
heitsbedingte Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit die Führer-
scheinbehörde informiert werden darf, weiters kommt es auch da-
rauf an, wie groß die Gefahr ist, dass es krankheitsbedingt zu einem 
Unfall kommt. 

In der letzten einschlägigen Entscheidung des OGH wurde auf-
grund höherwertiger Interessen der Allgemeinheit eine Durchbre-
chung der ärztlichen Verschwiegenheitspflicht bejaht: Rettungs-
fahrer, uneinsichtiges und aufbrausendes Verhalten; Verweigerung 
der Untersuchung; Vorverurteilung.

6.3. Dokumentation der ärztlichen Aufklärung

Die ärztliche Aufklärung muss durch entsprechende Eintragung in 
der Krankengeschichte dokumentiert werden. Um alle typischen 
Risiken abzudecken, ist auch die Verwendung von schriftlichen 
Aufklärungsbögen als Grundlage des Gespräches empfehlenswert.

6.4. Tests zur Verkehrstauglichkeit

Wie bereits oben erwähnt, steht die persönliche Einschätzung der 
Patientin/des Patienten bezüglich einer Fahrtauglichkeit im Vor-
dergrund. 

Patient*innen, die im ärztlichen Aufklärungsgespräch den Ein-
druck erwecken, zu einer solchen Selbsteinschätzung nicht fähig 
zu sein, sollte angeraten werden, eine Fahrtauglichkeitsprüfung zu 
machen.

Testverfahren bei Führerscheinuntersuchungen sind [25]:
• Gedächtnis: Grünberger Verbalgedächtnistest (verbale Merk-

fähigkeit); Benton Test (visuelle Merkfähigkeit); Wechsler Me-
mory Scale (verbale Merkfähigkeit )

• Intelligenz: MWT–B (prämorbide Intelligenz); KAI  
(aktuelle Intelligenz); WMT (nonverbale / aktuelle Intelligenz)

• Psychomotorische Leistungsfähigkeit: Aufmerksamkeits-
belastungstest d2

• Reaktionszeiten: Wiener Determinationsgerät: Schmerz-Müdig-
keits-Angstintensität anhand einer VAS; Karnofsky-Index;  
Viewpoint-System Blickanalysen

• Subjektive Befindlichkeit modifizierter Fragebogen  
nach Zerssen

• Opioid-Nebenwirkungen: Juckreiz, Übelkeit, Obstipation;  
Respiratorische und hämodynamische Parameter, Pupillengröße 
Die Einschätzung über die Fahrtauglichkeit kann im Einzelfall 

nur selten auf Grundlage einer Kurzuntersuchung fundiert erfol-
gen. Ergeben sich im Gespräch jedoch Hinweise auf ein relevantes 
Gefahrenpotenzial, ist eine ausführliche verkehrspsychologische 
Untersuchung vorzuschlagen. Angeordnet kann diese im Ver-
dachtsfall jedoch nur durch den Amtsarzt werden. Es handelt sich 
dabei um ein zwei bis dreistündiges Testverfahren durch eine(n) 
Verkehrspsycholog*in. 
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Anhang: 

Aufklärungsbogen zur Fahrsicherheit unter Opioiden  
bzw. Analgetika mit zentralnervösen Nebenwirkungen

Liebe Patientin, lieber Patient, 

Beantworten Sie bitte die Eingangsfragen zu Ihrem aktuellen Befin-
den und lesen Sie dieses Blatt genau durch. Im Rahmen des nach-
folgenden Aufklärungsgespräches werden Sie eingehend über ty-
pische Risiken informiert.

Fragen zu Ihrem Befinden:

Fühlen Sie sich aufgrund von …

❑ Schmerzen

❑ bestehenden Erkrankungen 
(welche Erkrankung: _________________________________)

❑ verordneten Medikamenten  
(welche Medikamente: _______________________________)

beeinträchtigt in Ihrer …

Reaktionsfähigkeit    

❑ Nein  ❑ Ja _________________________________

Aufmerksamkeit    
❑ Nein ❑ Ja _________________________________

Konzentrationsfähigkeit   
❑ Nein ❑ Ja _________________________________

motorischen Koordination   
❑ Nein ❑ Ja_________________________________

Schlafen Sie mind. 5 Stunden pro Nacht? 
❑ Nein ❑ Ja _________________________________

Zu Ihrer Information:

Ihnen wurde das Medikament ___________________ verordnet. 

Es handelt sich dabei um die Substanzgruppe

❑  Opioide   ❑  Antikonvulsiva 

❑  Antidepressiva   ❑  Cannabinoide (THC)

Abgabe und Verwendung eines Opioids/Cannabinoids (THC) wird 
durch das Suchtmittelgesetz geregelt. Deshalb bitten wir Sie um 
regelmäßige Kontrollen in der Ambulanz/Ordination (mindestens 
alle drei Monate), wobei in den ersten drei Monaten die Kontrol-
len engmaschiger, d.h. 14-tägig bzw. monatlich erfolgen müssen.

Opioide wirken hauptsächlich im zentralen Nervensystem und 
können Ihre Schmerzen lindern. Opioide haben aber auch Neben-
wirkungen, von denen einige die Fahrsicherheit, das heißt die Si-
cherheit beim Führen eines Kraftfahrzeugs, beeinträchtigen kön-
nen. So kann es dazu kommen, dass Sie: 
• sich müde fühlen, 
• langsamer reagieren als sonst, 
• Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, 
• sich schwindlig fühlen oder
• euphorisch. 
Diese Nebenwirkungen treten vor allem zu Beginn der Behandlung 
auf und sind nicht bei allen Patient*innen gleich stark ausgeprägt. 
Mit der Zeit gewöhnt sich Ihr Körper an die Wirkung des Medika-
ments und diese Nebenwirkungen gehen in der Regel allmählich 
zurück. Diese Nebenwirkungen treten sehr wahrscheinlich auch 
dann auf, wenn die Dosierung verändert wurde. 

Wir müssen Sie darauf aufmerksam machen, dass es besonders 
in der Einstellungsphase zur Einschränkung der Verkehrstüchtig-
keit kommen kann. Wir ersuchen Sie in dieser Zeit kein Fahrzeug 
zu lenken.

Nachdem sich Ihr Körper an das Medikament gewöhnt hat („sta-
biler Therapieverlauf“) können die Leistungseinschränkungen so 
weit zurückgehen, dass eine verantwortungsvolle Teilnahme am 
Straßenverkehr wieder möglich ist. Eine Voraussetzung hierfür ist 
aber auch, dass Ihr Allgemeinzustand gut ist. 

Wir machen Sie weiters darauf aufmerksam, dass ein rasches 
Absetzen von Opioiden zu Nebenwirkungen, wie z.B. schnelle At-
mung, Schweißausbrüchen, Zittern, Unruhe führen kann. Wenn 
Opioide abgesetzt werden, müssen sie langsam reduziert werden, 
dann treten weniger Nebenwirkungen auf.

Fragen Sie sich stets, bevor Sie sich ans Steuer setzen:  
„Bin ich körperlich und geistig so fit, dass ich jetzt sicher 
Auto fahren kann?“ 

Diese Verpflichtung zur Selbstüberprüfung gilt für alle Verkehrs-
teilnehmer, also auch für Radfahrer oder Fußgänger. Sie gilt für alle 
Personen, auch für die, die keine Medikamente einnehmen und 
keine chronische Erkrankung haben. 

Sie sollten nicht selbst Auto fahren, wenn Sie die oben aufge-
führten Nebenwirkungen bei sich feststellen. Dies sollten Sie auch 
nicht tun, wenn Sie eine erhöhte Tagesschläfrigkeit bei sich beob-
achten. 
Diese kann sich u.a. durch folgende Symptome zeigen: 
• Schwierigkeiten, tagsüber wach und aufmerksam zu bleiben, 
• ungewolltes Einschlafen am Tage, 
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• unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur bei längeren Fahrten 
z.B. auf der Autobahn oder Sekundenschlaf. 

Sprechen Sie bei Anzeichen einer erhöhten Tagesschläfrigkeit un-
bedingt mit Ihrer/Ihrem behandelnden Ärzt*in! 

In folgenden Fällen sollten Sie aus  
ärztlicher Sicht nicht selbst Auto fahren: 

Kenntnisnahme

Patient*in Ärztin/Arzt

zu Beginn der Behandlung mit Opioiden ❑ ❑

bei deutlicher Veränderung der Dosis 
(Erhöhung, Reduktion)

❑ ❑

beim Wechsel des Opioids ❑ ❑

nach Einnahme eines schnell wirksamen 
Opioids (z.B. in Tropfenform oder als 
Tablette ohne verzögerte Freisetzung) 

❑ ❑

wenn Sie Alkohol getrunken haben ❑ ❑

bei schlechterem Gesundheitszustand ❑ ❑

Inwieweit die Verkehrstüchtigkeit eingeschränkt bleibt, kann durch 
das Kuratorium für Verkehrssicherheit ausgetestet werden.

Wichtig!

Auch Schmerzen und andere Krankheitserscheinungen wirken 
sich negativ auf die Fahrsicherheit aus! Sollten Sie zusätzlich zu Ih-
rem Opioid noch weitere Medikamente einnehmen, so ist insbe-
sondere bei Antidepressiva (Medikamente gegen Depressionen), 
Antiepileptika (Medikamente gegen Krampfanfälle), Sedativa (Be-
ruhigungs- und Schlafmittel) und Cannabinoiden (THC) mit Wech-
selwirkungen im Sinne einer eingeschränkten Fahrsicherheit zu 
rechnen. Antidepressiva und Antiepileptika werden dabei häufig 

auch wegen ihrer speziellen schmerzlindernden Wirkung verord-
net, ohne dass eine Depression oder ein Anfallsleiden vorliegen. 
Auch andere bei Ihnen vorliegende Erkrankungen, z.B. Augener-
krankungen, können ebenfalls in Kombination mit Medikamenten 
zu einer Beeinträchtigung der Fahrsicherheit führen. 

Kenntnisnahme

Patient*in Ärztin/Arzt

Mögliche Wechselwirkungen zwischen 
Opioiden und Begleiterkrankungen sollten 
Sie in jedem Fall mit Ihrem behandelnden 
Arzt oder Ärztin besprechen. 

❑ ❑

Wir weisen Sie ausdrücklich auf die oben genannte Verpflich-
tung zur kritischen Selbstprüfung Ihrer Fahrsicherheit vor jedem 
Fahrantritt hin. Das bedeutet, dass Sie im Falle der Teilnahme am 
Straßenverkehr selbst die Verantwortung tragen. Kommt es zu ei-
nem Verkehrsunfall, dann können Sie, wie alle anderen Verkehrs-
teilnehmenden auch, für eventuelles Fehlverhalten zur Rechen-
schaft gezogen werden. Allerdings ist in diesem Fall allein die 
Tatsache, dass Sie Opioide eingenommen haben, kein schuldhaftes 
Verhalten. Laut Straßenverkehrsgesetz § 24a (2) handelt zwar ord-
nungswidrig, wer unter der Wirkung eines berauschenden Mittels, 
und dazu gehören Opioide, im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug 
führt. Dies gilt allerdings nicht, wenn die Substanz aus der bestim-
mungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheits-
fall verschriebenen Arzneimittels herrührt. 

Das Führen von Lkw, Bussen oder die gewerbliche Fahrgastbe-
förderung (Führerscheinklassen C, D und Fahrerlaubnis zur Fahr-
gastbeförderung) setzen höhere Leistungen im Vergleich zum Füh-
ren eines Privat-Pkw voraus. Bitte halten Sie hier Rücksprache mit 
dem betriebsärztlichen Fachpersonal. 

Einverständniserklärung

Ich, ________________________________________________, habe den obenstehenden Text gelesen und den Inhalt verstanden. 

Ich hatte Gelegenheit mit einem behandelnden Arzt über die geplante Behandlung zu sprechen und ihn über verbliebene Unklarheiten 

zu befragen. Ich habe nunmehr keine weiteren Fragen mehr und willige in die Behandlung mit Opioiden ausdrücklich ein.

_______________   ___________________________  ____________________________

Datum     Unterschrift Patient*in    Unterschrift Ärztin/Arzt

Fragen Patient*in: ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Quelle: Adaptiert nach: AWMF S3 Leitlinie Langzeitanwendung von Opioiden bei chronischen nicht-tumorbedingten Schmerzen (LONTS). [26]


